
Trotz großem Bemühen – national
und international – findet man in
der Praxis ein ziemliches Durch -
einander der Fachbegriffe. Ein
Beispiel zeigt Kasten 1. Bei den
Ableit-, Schutzleiter- und anderen
Strömen ist es noch viel schlim-
mer. Viele Institutionen definie-
ren – gefragt und ungefragt – den
gleichen Sachverhalt, nur aus
 einem anderen Blickwinkel. Hinzu
kommen dann die Erläuterungen
in der Fachliteratur, gut gemeint,
mitunter hilfreich, aber eben
doch, jede für sich, eine weitere
Variante. Für den Praktiker wird
es unmöglich, alles zu überbli-
cken und einen Zusammenhang
zu erkennen. Dieses gilt auch für
die Bezeichnungen und Definitio-
nen, die dem Praktiker selbst gel-
ten, ihm dem Elektriker.
Von verschiedenen Seiten erhält
er jeweils einen anderen „Titel“;
trotz einer praktisch gleichen Auf-
gabenstellung. Mit welchem da-
von darf oder muss er sich iden-
tifizieren? Welche Konsequen-
zen, welche Rechte und Pflichten
ergeben sich für ihn, wenn er sich
z. B. als Elektrofachkraft bezeich-
net? Darf er das überhaupt?

Bei den Definitionen, den Bezeich -
 nungen des elektrotechnischen
Fachpersonals, die ja verständ-
lich, eindeutig sowie in gutem
Deutsch dargeboten werden soll-
ten, geht es ziemlich durcheinan-
der. Kasten 2 informiert über die
Ansichten und das Urteil der Be-
troffenen.
Geht das nun so weiter? Dürfen
noch mehr neue elektrotechni-
sche Personen geboren werden?
Beispielsweise die „Befähigte
Elektrofachkraft“. Muss der
 Praktiker sich weiterhin heraus-
suchen, welche Person und wie-
viel davon er eigentlich ist und
welche  Kompetenz ihm jeweils
zuerkannt oder verweigert wird? 
Nachfolgend der Versuch einer
kritischen Analyse dieser Fach-
ausdrücke.  

Elektrofachkraft (EFK)
� Jeder der über Elektrotechnik
und deren Anwendung entschei-
det, soll eine Elektrofachkraft
sein. Aber, ein Elektriker/Elektro-
techniker ist mit seinem elektro-
technischen Berufsabschluss
noch lange keine Elektrofachkraft
(EFK). Und, wer bei seiner mo-

mentanen Tätigkeit so bezeich-
net, bestätigt wird, darf sich nicht
für immer und nicht bei allen Auf-
gaben so nennen. Wo die Grenze
zur Elektrofachkraft zu ziehen ist,
das ist allerdings nirgendwo ver-
bindlich festgelegt. 
Wie also kann der Elektriker
nachweisen, dass er die für seine
Arbeit nötige Qualifikation hat, ob
er schon oder noch als Elektro-
fachkraft gilt?
� Genau dort, wo ein Bezug auf
diese Elektrofachkraft wirklich
von Nöten ist, bei der Definition
der „befähigten Person“ für elek-
trische Arbeitsmittel [1], wird
strikt vermieden, diese Selbst -
verständlichkeit auszusprechen.
Eine neue verbindlich anzuwen-
dende Bezeichnung entstand,
 ohne die bereits vorhandenen
(eingebürgerten) zu beachten.
Anders ist es bei der „Elektro-
fachkraft für festgelegte Tätigkei-
ten“. Nach einem Lehrgang von
nur sechs Wochen wird einem
Elektrolaien diese doch recht
hoch angebundene Bezeichnung
„Elektrofachkraft“ zugesprochen.
Selbst der Zusatz „für festgeleg-
te Tätigkeiten“ rechtfertigt diese
„Herabsetzung“ der Elektrofach-
kraft nicht.
Bei einem Elektriker reichen hin-
gegen die drei Jahre der Berufs-
ausbildung nicht aus, um als
Elektrofachkraft für die allerein-
fachsten Elektroarbeiten zu gel-
ten. Unverständlich!
Und, wenn weitergedacht wird,
müsste eine derartige Begren-
zung auf bestimmte Tätigkeiten,
auf ein vorgegebenes Arbeitsge-
biet, dann doch auch immer hin-
zugefügt werden, wenn von einer
Elektrofachkraft die Rede ist.
� Diesem Gewirr der Bezeich-
nungen von Tätigkeit, Kompetenz
und Verantwortung eines Elektri-
kers/Elektrotechnikers fehlt der
logische Zusammenhang. Und,
es gibt keine offizielle Verfahrens-
weise, mit der ein Elektriker die
Qualifikation einer Elektrofach-
kraft erwerben kann. Keiner hat
schwarz auf weiß, ob er sich als
EFK bezeichnen darf.
Von der persönlichen Ansicht
z. B. des Unternehrers hängt es
also ab, ob der Elektriker als Elek-
trofachkraft anerkannt und ihm
Fachverantwortung übertragen
wird. Das heißt, ein Elektrolaie
darf über Wissen und Können
 eines Elektrikers entscheiden.
„Natürlich muss er sich beraten

lassen“, so sagte man. Nur weiß
„er“ das leider nicht.
� Aus der Not heraus wurde z. B.
vorgeschlagen, in solchen Fällen
eine Prüfung vorzunehmen. Von
100 Fragen, die der fachunkun-
dige Unternehmer/Betriebsleiter
seinem Bewerber vorlegen wür-
de, hätte dieser mindestens 75
richtig anzukreuzen, um sein
 Niveau als Elektrofachkraft zu be-
stätigen. 25 falsche fachliche
Entscheidungen waren erlaubt! 
Eine solch bürokratische, formale
Sichtweise zur „Bewertung“ der
Elektrofachkraft und der Elektro-
sicherheit durch seelenloses
 Abarbeiten von formalen Fakten
findet man aber auch bei der offi-
ziellen Definition der Elektrofach-
kraft. 
� Eigentlich kann nur der Elektri-
ker/Elektrotechniker selbst er-
kennen und entscheiden, ob 
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In der Praxis nicht bestanden

Anwendung 
von Fachbegriffen
Im Gespräch mit Fachkollegen, in Seminaren und Internetforen

ist das gegenseitige Verständnis oft schwierig, weil Fachbegriffe

unterschiedlich benutzt werden. In der Literatur, in Normen

und Gesetzen findet man häufig ein ziemliches Durcheinander,

was insbesondere dem Praktiker das Verständns erschwert.

Damit kann und darf man nicht zufrieden sein. 

Kasten 1

Beispiel für unbegründet unterschiedliche Definitionstexte

Eine Elektrofachkraft 
• nach DIN VDE 0701-0702 ist befähigt 

... Risiken zu erkennen und … Gefahren zu vermeiden,
• nach BGV A3 muss sie

… mögliche Gefahren erkennen ... und
• nach DIN VDE 0105-100

… Gefahren erkennen und vermeiden ...,
• während sie nach DIN VDE 0100-200 

… Risiken erkennen und Gefährdungen vermeiden soll, sowie
• nach der Leitlinie des IVSS [6]

... Gefahren erkennen ... und dann auch ... mögliche Gefahren er-
kennen ... soll.

Eine befähigte Person nach [1] hingegen muss 
… über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen .., 
ohne dass die beim Prüfen auftretenden Risiken, Gefährdungen
und Gefahren gesondert erwähnt werden.

Kasten 2

Diskussionsbeiträge auf Ver-

anstaltungen, aus Internet-

foren und Anfragen 

• Meines Erachtens gehören
die VEFK und deren Dienst-
stellung im Unternehmen in
die TRBS 2131.

• Ein großes Problem! Die DIN
VDE 1000-10 und die Be-
deutung einer VEFK sind
den Betriebsleitern und den
meisten Elektrikern nicht
bekannt.

• Macht doch Watt ihr Volt da
Ohm.

• Besser wäre es gewesen,
die BGVs in geltendes Recht
um- und durchzusetzen.

• Warum hat man keinen Weg
gesucht, um die Praktiker
rechtzeitig in die Diskussion
einzubeziehen? Jetzt wird
erläutert und erläutert, bis
keiner mehr durchblickt und
schließlich dann das Ergeb-
nis jahrelanger Arbeit (TRBS
2131) verworfen.  

• Ist das nicht Sache des Bun-
desministeriums für Arbeit
und Soziales?  

• Befähigte Person? Verant-
wortliche Elektrofachkraft?
Das bin immer ich!

• Es gilt immer, unabhängig
von allen Definitionen: Ich
sehe meinen Job als Ver-
pflichtung, meine Kunden
vor vermeidbaren Gefahren
zu schützen.
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• seine Kenntnisse und Erfah-
rungen ausreichen, um die ihm
zugedachte Aufgabe zu erfül-
len,

• er die entstehenden Gefähr-
dungen für sich und Andere er-
kennen und bewältigen sowie

• die anderen einer EFK zufallen-
den Aufgaben erfüllen kann.

Deshalb schlage ich vor, 
• eine entsprechende Bestäti-

gung von ihm kompromisslos
zu verlangen,

• außerdem sollte diese Bestäti-
gung eine in der Definition der
EFK zu erwähnende Vorausset-
zung für die Aussage „Ich bin
Elektrofachkraft für … “ sein
(Kasten 3).

Verantwortliche 
Elektrofach kraft (VEFK)
� Jeder Elektriker/Elektrotechni-
ker kann zur „verantwortlichen“
Elektrofachkraft (VEFK) berufen
werden, wenn er bestimmte Be-
dingungen [2] erfüllt. Das führt
natürlich zu der provokatorischen
Frage: Ist er nicht auch ohne die-
se Berufung ebenso und mit allen
Folgen „verantwortlich“ für die
Elektrotechnik, die er anpackt?
Es ist doch immer so, dass er bei
jeder Arbeit an der Elektrotechnik
und bedingt durch die entstehen-
den Gefährdungen, eine „… Fach-
und Aufsichtsverantwortung über-
nimmt“ [2]. Er ist immer,
• egal, ob ihm das bewusst ist

oder nicht,
• egal, ob er „… dafür beauftragt

wurde“[2] oder nicht,
eine „verantwortliche“ Elektro-
fachkraft.
Für eine „einfache“ Elektrofach-
kraft
• gleichgültig, wo sie tätig ist, 
• egal, ob sie über große oder

kleine fachliche Einzelheiten
befindet,

wird auf diese Weise immer der
Anschein erweckt, dass nicht sie,
sondern ein Anderer (eine „ver-
antwortliche Elektrofachkraft“) zu
entscheiden hat.
Mit der Bezeichnung „leitende
Elektrofachkraft“ wäre der umfas-
send verantwortliche Elektriker,
die jetzige VEFK, wohl besser, zu-
treffender zu charakterisieren.
� Leider wird nirgendwo konkret
angegeben, welche Dienststel-
lung eine verantwortliche bzw. lei-
tende Elektrofachkraft eigentlich
hat oder haben sollte. Es wird
auch nicht konkret gesagt, was
mit „verantwortlich“  eigentlich er-

fasst werden muss und lediglich
empfohlen (DIN VDE 1000-10
[2]), dass sich jeder Arbeitgeber/
Unternehmer seine VEFK beruft.
Ihre Aufgaben und ihr Wirkungs-
bereich können von diesem belie-
big festgelegt werden. Es wird
nicht ausreichend kontrolliert, ob
eine solche VEFK tatsächlich be-
rufen wurde und ob sie wirksam
wird. 
Das alles ist, angesichts der
 Bedeutung der Elektrosicherheit,
eigentlich unvorstellbar.
� Aufgaben und Verantwortung
einer VEFK entsprechen mehr
oder weniger denen einer „befä-
higten Person“, die der Arbeit -
geber nach [1] zu berufen hat.
Kein erläuterndes Wort aber fin-
det man zu diesem zwangsläufig
vorhandenen Zusammenhang in
der BetrSichV [1] oder den diese
erläuternden Regeln, den TRBS.
Unverständlich, angesichts der
Verantwortung, die dem Arbeitge-
ber durch [1] übertragen wird.
Die verantwortliche/leitende Elek -
trofachkraft und andere ähnlich
umfassend zuständige Personen
aus anderen Fachgebieten soll-
ten im Sicherheitssystem der
 BetrSichV/TRBS konkret ange-
sprochen werden.

Elektrotechnisch 
unterwiesene Person (EUP)
� Diese Bezeichnung geht uns
heute leicht über die Zunge, ob-
wohl sich keiner vorstellen kann,
wie man „elektrotechnisch“
 unterweist. 
Nun ist auch die „unterwiesene 
Person (UP)“ aufgetaucht [1].
Diese ist, wie die EUP, auch ein
Elektrolaie, aber, im Gegensatz
zur dieser (s. Definition in [2])
• einerseits nicht nur für elektri-

sche, sondern für alle Arbeits-
mittel zuständig,

• andererseits jedoch nur zum
Prüfen und nicht auch zu ande-
ren einfachen Arbeiten an den
Arbeitsmitteln berechtigt.

Die Aufgaben dieser beiden
 „Unterwiesenen“ überschneiden
sich erheblich. Vergebens sucht
man jedoch einen Vorschlag für
den Arbeitgeber, wie er nun mit
beiden Personen verfahren sollte.
� Die weniger unterwiesene UP
darf die ihr zugeteilten Arbeiten
ohne Aufsicht und Anleitung vor-
nehmen. Die besser informierte
EUP hingegen muss ständig
durch eine EFK angeleitet und
 beaufsichtigt werden. 

Wie soll ein Unternehmer/Be-
triebsleiter das überblicken? Das
fachliche und organisatorische
Durcheinander wird noch kompli-
zierter, weil auch jeder „Mitarbei-
ter“, nein jeder „Beschäftigte“
[3], über die Notwendigkeit einer
Kontrolle seiner elektrischen und
der anderen Arbeitsmittel zu
 unterweisen ist. Zur UP/EUP wird
er damit aber nicht, oder doch?
� Werden die BetrSichV mit
 ihren TRBS und die BGV A3 mit
 ihren Erläuterungen unvoreinge-
nommen gelesen, so kommt man
zu dem Schluss, dass es sich bei
der EUP um eine speziell über
das Prüfen einfacher elektrischer
Arbeitsmittel unterwiesene UP
handelt. Warum wurde das nicht
so gesagt oder eindeutig ausge-
schlossen? Da die UP ja einfache
Arbeitsmittel [1] selbstständig
und ohne unmittelbare Anleitung
durch die befähigte Person prü-
fen darf, hätte sich dann zwangs-
läufig auch ergeben, dass einer
EUP das selbständige Prüfen ein-
facher elektrischer Arbeitsmittel
(Geräte) erlaubt ist – und dieses
ohne ständige Anwesenheit einer
EFK, ähnlich wie es bisher in der
BGV A3 angegeben wurde.
Dieses rechtzeitige Anerkennen
oder Klären dieses Zusammen-
hangs hätte uns viel Wirrwar und
viel Zeit erspart.
Der Gesetzgeber, die BG, der VDE
und die anderen Definitionsgeber
sollten sich nun endlich unterein -
ander und mit den Praktikern ver-
ständigen um dann festzulegen,
welcher Zusammenhang zwi-
schen diesen Personen besteht
(Vorschlag hierfür s. Kasten 3).

Elektrofachkraft für festge-
legte Tätigkeiten (EFKffT)
� Ergänzend zu den Bemerkun-
gen im Zusammenhang mit der
Elektrofachkraft ist festzustellen,
dass diese Bezeichnung EFKffT
in sich ein einziger Widerspruch
ist. Wer so bezeichnet wird,
• hat besonders hinsichtlich der

Gefährdungen und der Schutz-
maßnahmen bei weitem nicht
die Kenntnisse, die bei der Be-
rufsausbildung eines „Elektri-
kers“ erworben werden und
schon gar nicht die einer „Elek-
trofachkraft“, sondern

• muss vielmehr unter der Auf-
sicht und Anleitung einer Elek-
trofachkraft arbeiten und

• darf nur bestimmte, in einer
 Anweisung festgelegte Tätig-

keiten ausführen, wie es auch
einer elektrotechnisch unter-
wiesenen Person vorgeschrie-
ben wird.

Eine EFKffT dürfte somit auf
 keinen Fall als Elektrofachkraft
bezeichnet werden und ist auch
kein Elektriker, der eine EFK wer-
den könnte.
� Die der EFKffT erlaubte Tätig-
keit, z. B. als „Elektrofachkraft für
das Anschließen von Küchenein-
richtungen und elektrischen Kü-
chengeräten“, ist hinsichtlich der
erforderlichen Qualifikation ver-
gleichbar mit der einer „Elektro-
technisch unterwiesenen Person
zum Prüfen ortsveränderlicher
elektrischer Geräte“. Bei beiden
hat der Einsatz nur dann einen
Sinn, wenn sie zwar unter Anlei-
tung und Aufsicht, aber nicht nur
bei ständiger Anwesenheit ihrer
Elektrofachkraft die ihnen gestat-
teten Arbeiten eigenverantwort-
lich vornehmen dürfen.

Kasten 3

Vorschlag für Definitionen 

von EFK und EUP, bei denen

vom Berufenen die Übernah-

me der persönlichen Verant-

wortung für seine Tätigkeit

gefordert wird.

„Als Elektrofachkraft gilt, wer
• auf Grund seiner fachlichen

Ausbildung, seiner Erfahrun-
gen und seiner Kenntnis der
einschlägigen Bestimmun-
gen die ihm übertragenen
Arbeiten beurteilen und
mögliche Gefahren erken-
nen kann (weiter als Ergän-

zung) und

• bestätigt hat, dass er in der

Lage ist, diese Arbeiten

 eigenverantwortlich fach-

gerecht auszuführen“. 

Elektrotechnisch unterwiese-

ne Person (z.B. zum Prüfen
einfacher elektrischer Geräte)
ist eine unterwiesene Person
nach Betriebssicherheitsver-
ordnung, die
• durch eine Elektrofachkraft

über die ihr übertragenen
Aufgaben beim Prüfen elek-
trischer Geräte und … be-
lehrt wurde (weiter als Er-

gänzung) und

• bestätigt hat, dass sie in

der Lage ist, diese Arbeiten

fachgerecht auszuführen“. 
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Insofern sollte diese einge-
schränkte Elektrofachkraft wie-
der abgeschafft und durch eine
„EUP für … (bestimmte Tätig-
keit)“ ersetzt werden.
Diese EUP muss dann in jedem
Fall eine ihrer Aufgabe entspre-
chende Ausbildung erhalten, so
wie es bei der EFKffT derzeit vor-
gegeben ist.

Befähigte Person
� Befähigt ist doch sicherlich je-
der Mitarbeiter eines Unterneh-
mens, sonst hätte man ihn nicht
eingestellt. Dass nun einem  von
ihnen diese Befähigung vom
 Arbeitgeber „amtlich“ verordnet
werden muss, ist ungeschickt
und unverständlich. Man kann
das Vorhandensein von Wissen
und Können oder eine Befähi-
gung nicht verordnen. Für alle an-
deren Mitarbeiter bedeutet das
außerdem – wenn man es ernst
und wörtlich nimmt – dass sie
keine Befähigung besitzen.
Warum gibt man ihr nicht einen
verständlichen, sie charakterisie-
renden Namen, z. B. „Fachkraft/

Sachkundiger zum Prüfen der
 Arbeitsmittel“? Durch das An-
knüpfen an eingeführte Bezeich-
nungen hätten sich viele Fragen
und Verwirrungen vermeiden las-
sen.
� Warum wird in der Definition
dieser Person alles angeführt,
was bereits in der Definition der
allseits gebräuchlichen Bezeich-
nung z. B. der Person Elektrofach -
kraft steht, ohne anzugeben, wie
diese beiden Personen/Aufga-
ben im Unternehmen zu kombi-
nieren oder abzugrenzen sind?
� Festzustellen ist – wie bei der
verantwortlichen Elektrofachkraft
– dass nirgendwo konkret gesagt
wird, was die befähigte Person
 eigentlich zu tun hat. In der Defi-
nition wird lediglich ihre Qualifi -
kation beschrieben, nicht ihre
Aufgabe.
Im Text der BetrSichV [1] wird zwar
deutlich, dass sie die Arbeitsmit-
tel zu prüfen hat, aber was heißt
„prüfen“? Gehört die betriebliche
Organisation des Prüfprozesses
dazu, oder ist sie nur für das
 unmittelbare Prüfen zuständig? 

Diese Person ist zwar „befähigt“,
aber wozu? Eine klare Exekutiv-
befugnis hat sie laut Definition
leider nicht.

Schlussfolgerung
Jede offizielle Bezeichnung einer
für die Sicherheit tätigen Person
muss so deutlich sein, dass
 deren Aufgaben, Befugnisse und
Verantwortlichkeiten sofort zu
 erkennen sind. Es geht nicht an,
dass die Praktiker in der Literatur
nachschlagen müssen, wenn sie
erkennen wollen, wer sie sind, ob
sie gemeint sind, was sie tun
 dürfen oder sollen oder müssen.
Für den Elektropraktiker, den nor-
malen, durchschnittlichen Elektri-
ker/Elektroniker, ist diese Welt
der Fachbegriffe beim besten
 Willen nicht mehr verständlich.
Das kostet Zeit und Kraft, nimmt
die Freude an der Arbeit.
Verantwortlich für die erforder -
liche Ordnung bei den „Definitio-
nen“ der Elektrosicherheit ist der
zuständige Ausschuss beim Bun-
desministerium für Arbeit und
 Soziales (BMAS). Dort muss oh-

nehin in den nächsten Monaten
über grundsätzliche Belange der
Elektrosicherheit nachgedacht
werden, um den Praktikern sagen
zu können, wie es mit der (man-
gels Qualität) zurückgezogenen
TRBS 2131 [4] und der Unfallver-
hütungsvorschrift BGV A3 [5] wei-
tergeht. Auch in diesem Zusam-
menhang muss klar sein, wer als
Elektriker, Elektrofachkraft, befä-
higte Person usw. anzusprechen
und verantwortlich ist.
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Ich bestelle zur Liefer ung gegen
Rechnung zzgl. Ver sand spe  sen
zu den mir bekannten
Geschäfts bedin gun gen beim 

huss-shop
HUSS-MEDIEN GmbH 
10400 Berlin

Expl.     Bestell-Nr.                 Autor/Titel                                                                      €/Stück

3-341-01591-9     Doemeland, Handbuch Schutztechnik              58,00

KUNDEN-NR. (siehe Adress aufkleber
oder letzte Warenrechnung) 
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Datum                              Unterschrift

E-Mail: bestellung@huss-shop.de
www.huss-shop.de

Direkt-Bestell-Service:
Tel. 030 42151-325 · Fax 030 42151-468


